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Rechtsprechung 
 
777: Gemeinschaftsstiftung, Prüfung der Voraussetzungen für eine Teilliquidation, 
erhebliche Verminderung der Belegschaft und Unternehmensrestrukturierung 
 
(Hinweis auf ein Urteil des Bundesgerichts vom 6. Oktober 2010, 9C_434/2009, BGE 136 V 
322; Entscheid in französischer Sprache) 
 
(Art. 53b BVG) 
 
Nach Bundesgericht (BGer) können Gemeinschaftseinrichtungen bei der reglementarischen 
Umschreibung der Teilliquidationsvoraussetzungen - im Hinblick auf ihre jeweilige Eigenart – 
zusätzliche Umstände vorsehen, die zu einer Umkehr der gesetzlichen Vermutung nach Art. 
53b Abs. 1 BVG führen (so beispielsweise eine Reduktion des Versichertenbestandes oder 
eine Verminderung des Gesamtdeckungskapitals ( (BGE 136 V 322 E. 8-10). 
 
Auf Grund einer Beschwerde hat das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) festgestellt, dass 
die Verknüpfung des Teilliquidationsgrundes der erheblichen Verminderung der Belegschaft 
mit demjenigen der Unternehmensrestrukturierung nicht zulässig sei (Entscheid C-
4814/2007 vom 3. April 2009). Im Weiteren hat das BVGer erwogen, dass mit Blick auf die 
Rechtsprechung die im Reglement festgelegte Schwelle von 15 %, um von einer erheblichen 
Verminderung der Belegschaft ausgehen zu können, zu hoch sei. Schlussendlich hat das 
BVGer festgestellt, dass die Referenzeinheit für die Bestimmung der Erfüllung der 
Voraussetzungen für die Teilliquidation einer Gemeinschaftseinrichtung jede wirtschaftliche 
Einheit der Gruppe und nicht der gesamte Versichertenbestand der Gemeinschafts-
einrichtung sei. 
 
Das Bundesgericht hat die gegen den Entscheid des BVGer eingereichte Beschwerde 
gutgeheissen. Das Bundesgericht hat festgestellt, dass die Verminderung der Belegschaft 
innerhalb der Y. AG nur eine Reduktion von 0.25 % des Personalbestandes der Pensions-
kasse X. beträgt (10'190 aktiv Versicherte). So hat das Bundesgericht, im Gegensatz zum 
BVGer, geurteilt, dass, um zu bestimmen, ob die Voraussetzungen einer Teilliquidation auf 
Grund einer erheblichen Verminderung der Belegschaft vorliegen, auf den tatsächlichen 
Bestand der Gemeinschaftseinrichtung abzustellen ist und nicht auf die wirtschaftliche 
Einheit der Gruppe, die durch die Verminderung betroffen ist. 
 
Konsequenz aus diesem Entscheid: 
 
Nach diesem BGer-Urteil können Gemeinschaftseinrichtungen bei der reglementarischen 
Umschreibung der Teilliquidationsvoraussetzungen ein ergänzendes Kriterium zu den drei 
Tatbeständen nach Art. 53b Abs. 1 BVG (erhebliche Verminderung der Belegschaft, Re-
strukturierung einer Unternehmung, Auflösung eines Anschlussvertrags) vorsehen, um zu 
vermeiden, dass sich die Einrichtung fortwährend in Teilliquidation befindet. Dies war bereits 
in der Praxis des BSV zulässig; siehe: Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 100 vom 
19. Juli 2007 Rz 590 S. 3 (Stellungnahme, die die Richtlinien des BSV über die Prüfung der 
Auflösung von Anschlussverträgen sowie des Wiederanschlusses des Arbeitgebers 
präzisiert, publiziert in den Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 24 vom 23. -
Dezember 1992). Aus diesem Entscheid ergibt sich, dass die alleinige Auflösung eines 
Anschlussvertrages nicht ein auslösendes Element für eine Teilliquidation darstellt bei 
Einrichtungen, die ein zusätzliches Kriterium vorsehen. Dieses BGer-Urteil klärt somit die 
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Situation bezüglich der zwei Entscheide des BVGer C-3896/2007 vom 22. August 2008 und 
C-4814/2007 vom 3. April 2009. 


